
 

 

 

 

 
 

FRANKFURT, 3. Februar 2020 

Forderung aufgestellt: 
Deine NGG-Tarifkommission hat auf ihrer Sitzung am 30. Januar 2020 

beschlossen, den aktuellen Entgelttarifvertrag für die Sektkellereien, 

Brennereien und Spirituosenbetriebe Hessen und Rheinland-Pfalz frist-

gerecht zum 31. März 2020 zu kündigen und hat ihre Forderung aufge-

stellt.  

Tarif 2020 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Region Rhein-Main Telefon 069– 83007710   
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 Fax 069 8300771 19 fb: GewerkschaftNGG 
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NGG. Wir in den Sektkellereien, Brennereien und 

Spirituosenbetriebe  Hessen und Rheinland-Pfalz! 

 

Wir fordern: 

» den Abschluss eines Anschlusstarifvertrages 

mit einer Laufzeit von 12 Monaten; 

 

» die Erhöhung der Entgelte um 5,5 Prozent; 

 

» die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen  

um 100 € in allen Ausbildungsjahren; 

 

» die Erhöhung der Beiträge in die Altersvor-

sorgen um 250 €; 

 

» die Einführung eines 4. Ausbildungsjahres. 

 

 

Du und die NGG.  

Deine Arbeit. Unsere Stärke. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

Nur Gemeinsam Geht‘s!  

Die Stärke unserer Gewerkschaft in jeder Ta-

rifrunde ergibt sich auch aus der Anzahl un-

serer aktiven Mitglieder im Betrieb. Daher un-

sere Bitte an dich, sprich deine Kolleginnen 

und Kollegen an. 

 

 

 » Wir fordern plus 5,5 % mehr Geld.« 

 

 

 



Lohngruppe Erhöhung € Erhöhung % Sonstiges 

I    

II    

III    

IV    

Für alle (Noch-)Nichtmitglieder 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, 

wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines 

Arbeitskampfes erzwungen werden 

können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks  

wären Tarifverhandlungen nicht mehr 

als "kollektives Betteln“.« 

 
(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 

 

Du und die NGG. 
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

 

Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt 

rechtmäßig. Streikteilnahme ist keine Verletzung 

der vertraglichen Arbeitspflicht. 

Während des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 

 

Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warn-

streik ist unzulässig. 

 
  

Ein Warnstreik ist rechtmäßig! 


